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§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in 

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a Nummer 3 
und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Juli 2010

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Frank B a l z e r
Bezirksbürgermeister

Martin L a m b e r t
Bezirksstadtrat für Wirtschaft 

und Bauen

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XX-253 vom 6. März 2009 mit Änderungs-

vermerk vom 17. August 2009 für die Grundstücke Alt-Wittenau 
87-95, Roedernallee 118-118 A, Oranienburger Straße 52-60, eine 
Teilfläche der Grünfläche Alt-Wittenau Ecke Roedernallee, eine 
Teilfläche der Grünanlage Am Nordgraben sowie einen Abschnitt 
der Straßen Alt-Wittenau, Roedernallee und Oranienburger Straße 
im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Wittenau, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Abteilung Wirtschaft und Bauen, Fachbereich 
Vermessung, eine beglaubigte Abzeichnung des Bebauungsplans 
kann beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Wirt-
schaft und Bauen, Fachbereich Stadt- und Regionalplanung, wäh-
rend der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs) 

wird hingewiesen.
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 6. August 2009 (GVBl. S. 412) erlas-

sene Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 30. August 2011 
verlängert. 

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-

natsverwaltung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 
gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verordnung geltenden 
Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. August 2010 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e – R e y e r

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 1-14/16  

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte
Vom 3. August 2010

Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 2. September 2009 (GVBl. S. 430) 

erlassene Veränderungssperre wird für die Grundstücke Klemkestra-
ße 110, 112, Frühlingstraße 2-5, 8, 14, Provinzstraße 62A, 63, 65, 
67, 68, 74, 79, 80, Straße vor Schönholz 22, Buddestraße 1, 2, 3, 4, 
5 und 6 um ein Jahr bis zum 22. August 2011 verlängert. 

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 

zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 
gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verordnung geltenden 
Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. August 2010 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e – R e y e r

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 3-15/5  
im Bezirk Pankow, Ortsteil Niederschönhausen und  

Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Reinickendorf
Vom 3. August 2010
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2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltend machung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend 
machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verord nungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. August 2010

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar P o h l e
Bezirksbürgermeisterin

Norbert L ü d t k e
Bezirksstadtrat für 

Ökologische Stadtentwicklung

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Wolfener Straße 5 im Bezirk Marzahn-Hel-

lersdorf, Ortsteil Marzahn, für das das Bezirksamt neben anderen 
Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen 
hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs 
ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Ver änderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung 
Ökologische Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und 
Denkmalschutz, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädi gungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungs sperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

Verordnung
über die Veränderungssperre 10-57/24  

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn
Vom 10. August 2010
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